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Grenze des räumlichen Geltungsbe-

reiches des Bebauungsplanes. Mit

der Bekanntmachung dieses Bebau-

ungsplanes gemäß § 10 BauGB tre-

bauungsplänen im Geltungsbereich

Bebauungspläne oder Teile von Be-

ten alle bis dahin rechtsverbindlichen

dieses Bebauungsplanes außer Kraft.
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FACHDIENST 51 - STADTPLANUNG

Bebauungsplan Nr. 315

"Dwostraße / Schönemoorer Straße"

für den Bereich der Grundstücke Dwostraße 48 und

Schönemoorer Straße 72

Rechtskräftig seit 17. November 2005

Dipl. Ing. Bärbel Bringmann

Danny Igersky
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(Geh- und Radweg)

Stadt Delmenhorst (Regenwasserkanal)

Im gesamten Geltungsbereich ist 

davon auszugehen, dass noch 

Bombenblindgänger aus dem 

II. Weltkrieg vorhanden sein können, 

mit Leitungsrechten zugunsten der

von denen eine Gefahr ausgehen kann.

Aus Sicherheitsgründen werden 

deshalb eine Oberflächensondierung

bzw. baubegleitende Maßnahmen 

empfohlen.

und der Deutschen Telekom bzw. 

Kabel Deutschland (Kabelanlage) zu 

belastende Fläche. Im Bereich dieser 

Fläche dürfen weder bauliche Anlagen

errichtet noch Anpflanzungen

vorgenommen werden.


